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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Die nach dem Rücktritt von Bundesrätin Kopp am 31. Januar eingesetzte
parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) hatte nicht bloss den Auftrag, die
Umstände zu untersuchen, welche zu diesem Rücktritt geführt hatten. Abgeklärt
werden sollten auch die Verdächtigungen, welche in einem Teil der, Presse in bezug auf
die Amtsführung im EJPD und auf das Vorgehen der Bundesbehörden bei der
Bekämpfung des Drogenhandels und der Geldwäscherei geäussert worden waren.

In bezug auf die Bekämpfung des internationalen Drogenhandels konstatierte die PUK,
dass der Vorwurf, die Bundesbehörden seien durch das organisierte Verbrechen
unterwandert, nicht zutreffe. Allerdings seien die Methoden dieser Kriminellen, welche
sich des schweizerischen Finanzplatzes zur Tarnung ihrer illegalen Geschäfte
bedienten, von den Behörden und dabei insbesondere vom Bundesanwalt nicht
rechtzeitig erkannt worden. Mit einem vom Parlament überwiesenen Postulat verlangte
die PUK eine entsprechende Umorientierung und eine verbesserte Koordination mit
den kantonalen Amtern. Im weitern wurde dem Bundesanwalt vorgeworfen, dass er es
unterlassen habe, die personelle Unterdotierung der Drogenbekämpfungsstelle bei der
Bundesanwaltschaft durch Stellenverschiebungen zu beheben. Auf einen formellen
Antrag zur. Behebung dieses Missstandes konnte die PUK verzichten, da der Nationalrat
bereits Ende 1988 und der Ständerat in der Sommersession 1989 eine entsprechende
Motion Cavadini (fdp, TI) überwiesen hatten.

Weit brisanter waren die Erkenntnisse der PUK im Bereich des Staatsschutzes. Diese
seit 1976 von 66 auf 94 Mitarbeiter (+42%) ausgebaute Dienststelle der
Bundesanwaltschaft, welche gemäss einem Bundesratsbeschluss von 1958 mit der
"Beobachtung und Verhütung von Handlungen, die geeignet sind, die innere oder
äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft zu gefährden" sowie der
gerichtspolizeilichen Ermittlung bei der Verfolgung von diesbezüglichen strafbaren
Taten beauftragt ist, hatte seit jeher als «Dunkelkammer der Nation» gegolten. Der
konkrete Inhalt und der Umfang ihrer Ermittlungen waren nicht nur vor der
Öffentlichkeit, sondern auch vor den Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) des
Parlaments weitgehend geheim gehalten worden.

Die GPK des Nationalrates hatte zwar noch vor der Einsetzung der PUK die
Bundesanwaltschaft inspiziert und Einblick in eine vom Bundesanwalt ausgesuchte
«Mustersammlung ausgewählter Karteikarten» erhalten. Aufgrund dieser Karten
(Fichen) mit Kurzeinträgen über Personen und Verweisen auf allfällige ausführlichere
Dossiers hatte sie den Eindruck erhalten, dass an der Arbeit der politischen Polizei
grundsätzlich nichts zu beanstanden sei. Immerhin rügte sie die unterschiedliche
Qualität der auf diesen Fichen enthaltenen Informationen und insbesondere die grosse
Anzahl der Karteikarten. Von seiten der Linken war, allerdings meist ohne konkrete
Beweise, der Bundesanwaltschaft immer wieder vorgeworfen worden, dass sie sich
nicht auf die Verhinderung und Aufklärung von politisch motivierten Straftaten
beschränke, sondern – aus einer sehr einseitigen politischen Optik heraus – vor allem
die legalen politischen Aktivitäten von kritischen Bürgerinnen und Bürgern im Visier
habe.

Genau diese Vorwürfe, also die grosse Anzahl erfasster Personen, die sehr
unterschiedliche Qualität der Informationen und die systematische Erfassung von
oppositionellen demokratischen Aktivitäten wurden nun durch die PUK, welche
uneingeschränkten Zugang zu den Akten hatte, bestätigt. Die PUK stellte in ihrem am
24. November vorgestellten Bericht fest, dass in der Registratur der Bundespolizei rund
900'000 Karteikarten (Fichen) geführt werden, von denen sich etwa je ein Viertel auf
in der Schweiz wohnhafte Inländer und Ausländer beziehen, rund ein Zehntel auf
Organisationen und der Rest auf nicht landesansässige Ausländer. Auf diesen Fichen
befinden sich Einträge, welche zum Teil auf Beobachtungen von
nachrichtenpolizeilichen Organen des Bundes, der Kantone oder des Auslandes
beruhen, zum Teil auch auf anonyme private Denunziationen zurückgehen. Da die
Informationen weder überprüft, noch nach einer bestimmten Zeit eliminiert wurden,
wimmelt es gemäss PUK in diesen Fichen von Belanglosigkeiten, Falschmeldungen und

BERICHT
DATUM: 22.11.1989
HANS HIRTER

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 2



Informationen über normale politische, berufliche oder private Aktivitäten. Als
besonders verwerflich beurteilte die PUK, dass die von der Bundespolizei
zusammengetragenen Angaben nicht bloss als Referenz zur Beurteilung von
Stellenbewerbern und -inhabern in der Bundesverwaltung dienten, sondern auch an
private Stellen weitergegeben worden waren. Die Stichproben der PUK bestätigten
ebenfalls den Vorwurf der politischen Einäugigkeit: von Interesse für die Bundespolizei
waren vor allem Personen aus dem linken politischen Spektrum (inkl. SP). Dabei wurde
mit dem Einbezug von Organisationen und Personen, welche sich in den Bewegungen
gegen die Kernenergie und die Gentechnologie oder für Friedenspolitik, Umweltschutz
und Frauenrechte betätigten, das Feindbild laufend aktualisiert und erweitert.

Als Konsequenz forderte die PUK mit einer parlamentarischen Initiative ein
verbessertes Oberaufsichtsrecht der Geschäftsprüfungskommissionen. In besonderen
Fällen sollen die GPK beider Räte eine gemeinsame Delegation bestimmen können,
welche, ähnlich wie eine PUK, auch als geheim klassierte Akten einsehen kann. Mit einer
Motion forderte sie zudem eine organisatorische Trennung zwischen der Funktion des
Bundesanwalts als oberstem Ankläger und seiner Stellung als oberstem
Verantwortlichen der Bundespolizei. Mit einer zweite Motion verlangte sie die
Erarbeitung von genauen Kriterien über die Erfassung von Daten durch die politische
Polizei und die Schaffung von gewissen Datenschutzbestimmungen auch in diesem
Bereich. 1

Aus den Eintragungen in einzelnen offengelegten Fichen erhärtete sich der Verdacht,
dass auch vom Militärdepartement Personen wegen ihrer politischen Meinungen und
Aktivitäten registriert worden waren. Diesen Tatbestand musste auch das EMD, das ihn
anfänglich abgestritten hatte, bestätigen. Es hielt allerdings fest, dass diese Kartei seit
1977 nicht mehr geführt werde. Einen Tag später musste Bundesrat Villiger jedoch
bekanntgeben, dass von der Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr (UNA) immer
noch eine rund 5'000 Personen umfassende Kartei geführt werde. Nachdem auch noch
ein Journalist in einer Fernsehsendung berichtet hatte, dass ihn ein Vertreter der UNA
für die Informationsbeschaffung über eine Mediengewerkschaft habe gewinnen wollen,
reagierte das Parlament. Die Freisinnigen und die SVP, welche die Tätigkeit der UNA von
den Geschäftsprüfungskommissionen hatten untersuchen lassen wollen, gaben ihren
Widerstand gegen die Einsetzung einer mit grösseren Kompetenzen ausgestatteten
Parlamentarischen Untersuchungskommission (Puk II) auf. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.02.1990
HANS HIRTER

Nach der Aufdeckung der Karteien des EMD wurden die auf Weisung des EJPD-Chefs
losgeschickten Beamten in der Bundesanwaltschaft erneut fündig: zusätzlich zu den von
der Puk festgestellten Fichen fanden sie weitere, zum Teil seit Jahrzehnten nicht mehr
nachgeführte Karteien über "Extremisten", "vertrauensunwürdige Bundesbeamte",
"Jura-Aktivisten" und so weiter. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.02.1990
HANS HIRTER

In der Märzsession 1990 befasste sich der Nationalrat mit den mehr als dreissig
persönlichen Vorstössen, welche nach der Publikation des PUK-Berichts Ende 1989
eingereicht worden waren. Zu Beginn der Debatte gab Bundespräsident Koller eine
längere Erklärung zum Staatsschutz ab. Er äusserte dabei sein Verständnis für die
Enttäuschung und Verärgerung in der Bevölkerung über «die Missstände und Fehler,
welche im Bereiche des Staatsschutzes und der militärischen Abwehr in den letzten
Monaten bekannt geworden sind». Mit der Schaffung von Transparenz und mit
Reformen wolle der Bundesrat verlorenes Vertrauen wieder zurückgewinnen.
Angesichts der Notwendigkeit der Fortführung des Kampfs gegen Terrorismus und
Spionage, aber auch gegen Drogen- und illegalen Waffenhandel sprach er sich aber für
die Beibehaltung der Staatsschutzorgane aus. Er forderte jedoch eine parlamentarische
Kontrolle durch eine Sonderkommission, der volle Akteneinsicht zu gewähren sei. Die
Aufgaben des Staatsschutzes müssten in einem Gesetz deutlich umschrieben werden,
wobei klar sei, dass die Überwachung der Ausübung politischer Rechte nicht dazu
gehören dürfe. 4
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Der Ergänzungsbericht der PUK zu den Vorkommnissen im EJPD ergab danach kaum
grundsätzlich Neues. Er befasste sich unter anderem mit diesen Spezialkarteien, deren
Vorhandensein erst nach der Publikation des ersten Berichts aufgedeckt worden war. In
der Untersuchung einiger Fälle stellte die Puk die systematische Verletzung des
Postgeheimnisses durch einzelne Postämter und Zollstationen fest. In der
parlamentarischen Behandlung dieses Zusatzberichts forderten die Fraktionen der SP
und der Grünen im Nationalrat erfolglos weitere Abklärungen durch die Puk und die
Feststellung der administrativen und politischen Verantwortlichkeit. Die bürgerlichen
Fraktionen und die Untersuchungskommission selbst lehnten weitere Untersuchungen
durch die Puk ab. Mehrere Sprecher betonten, es sei wichtig, nun einen Schlussstrich
unter Vergangenes zu ziehen; der freisinnige Parteipräsident Steinegger (UR) warnte in
diesem Zusammenhang davor, sich mit einer «Musealisierung der Politik» um die
Lösung von Zukunftsaufgaben zu drücken. Dass die bürgerliche Mehrheit des
Nationalrats von den Auseinandersetzungen über die Karteien der Bundesanwaltschaft
offenbar genug hatte, demonstrierte sie ebenfalls am Schlusstag der Sommersession,
als sie anlässlich der Behandlung von Interpellationen drei Anträge auf Diskussion
ablehnte. 5
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